
Von wesentlicher Bedeutung für die Regelungen zur Barrierefreiheit in den europäischen
Mitgliedsstaaten ist das Gemeinschaftsrecht der Europäischen Union. Besondere Bedeutung kommt
dabei den Antidiskriminierungsrichtlinien 2000/43/EG und 2000/78/EG zu. Diese wirken prägend auf
die nationale Gesetzgebung ein. In den DACH-Staaten (also Deutschland, Österreich, Schweiz) wird
die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft, darunter fällt
auch die Anteilnahme an Bildungsangeboten, durch verschiedene Gesetzgebungen geregelt: In
Deutschland durch das Behindertengleichstellungsgesetz (zum Beispiel § 11 BGG) und in der
Schweiz durch das Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit
Behinderungen (BehiG). In Österreich fällt ‚barrierefreies E-Learning’ unter zwei Gesetzestexte: das
Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG) sowie das E-Government-Gesetz (E-GovG). Das
BGStG definiert in § 6 Abs. 5 BGStG unter anderem, wann von Diskriminierung gesprochen wird
und welche Bereiche in Österreich auch vom Gesetz wegen barrierefrei zugänglich sein müssen. In
§ 5 BGStG wird noch speziell auf die kommunikationstechnischen Barrieren eingegangen. Für
Gröblinger (2007) hat die gesetzliche Verankerung eines Diskriminierungsverbots, das explizit sich
an die Öffentlichkeit richtende Angebote behandelt, die Konsequenz, dass insbesondere
Vorlesungen (gegebenenfalls mit E-Learning-Anteilen) an Hochschulen berücksichtigt werden
müssen, da diese ebenfalls für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Im Jahr 2002 unternahm
Deutschland einen weitaus massiveren Schritt in der Gesetzgebung als Österreich, indem die
Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (kurz BITV) als Ergänzung des bestehenden
Behindertengleichstellungsgesetzes herausgegeben wurde. In Österreich gibt es Empfehlungen für
die Anwendung der WCAG (2.0) auf Stufe AA (das heißt, alle für die Konformitätsstufe AA
notwendigen Erfolgskriterien müssen erfüllt sein). Tesar et al. (2009) übertragen die Anforderungen
auf webbasierte Lernumgebungen im Bildungsbereich und fordern auf der Basis der gesetzlichen
Regelungen die barrierefreie Gestaltung von interaktiven und webbasierten Lernangeboten. Durch
die Veröffentlichung der WCAG 2.0 als ISO/IEC 40500 (Oktober 2012) und dem im August 2012
veröffentlichten PDF/UA-Standard als ISO 14289-1 können sich Unternehmen und Behörden auch
auf ISO-Standards stützen, die mittels standardisierten Ansätzen die Zugänglichkeit, insbesondere
im Bereich der Webtechnologien, sicher stellen und sich auch für eine Übersetzung und Umsetzung
in nationalem Recht anbieten würden.
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